
n. ResnJutJouen oImeLwelsuugan einen HSii' ' "hnR 4S 

Aufnahme der AmtsgeschlIfte durch die Palästinensische 
Behörde in diesen Gebieten, 

sowie im Bewt4ltsein dessen, daß die Vereinten Nationen 
als extraregionaler 'Thi1nebmer voll an den am Nahost-Frie
dellSpl'OZeß beteiligten multilateralen Arbeitsgruppen mitge
wirkt haben, 

feststellend, daß der GeneraIsekretlI den Sonderkoordinator 
. der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten ernannt hat, 

mit Genugtuung aber die Abhaltung der Konferenz zur 
Unterstiltzung des Friedens im Nahen Osten am 1. Oktober 
1993 in Wasbington, 

1. bekr4ftlgt die Notwendigkeit, eine friedliebe, alle 
Aspekte einbeziehende Regelung der PaIIistinafrage des Kerns 
des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufObren; 

2. gibt ihrer voUen UnterstUtzung Ausdruck fiIr den in 
Madrid begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß 
und die Grundsatzerklllrung aber Regelungen bebeffend eine 
vor\liufige Selbstregierung sowie die darauffolgenden Durch
fllbrungsabkommen und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß 
dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassenden, gerechten und 
dauerhaften Friedens im Naben Osten fllbren wird; 

3. fantert die fristgerechte und strikte Durchfllbrung der 
Vereinbarungen, welche die Parteien im Hinblick auf die 
Ausbandlung einer endgilltigen Regelung wzielt haben; 

4. unterstreicht die Notwendigkeit 

a) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst
bestimmung; 

b) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten 
. pall1stinensischen Gebiet; 

S. unterstreicht tlI4Penlem die Notwendigkeit der Lösnng 
des Problems der PaIästinafIUchtiinge in Obereinstinun.u mit 
ihrer Resolution 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948; 

6. bittet die Mitgliedstaaten nachdrfJcklich, die Gewäh
rung von wirtschaftlicher und technischer Hilfe an das paIäati
nensische Volk in dieser kritischen Zeit zu bescblennigen; 

7. betunt, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen 
in dem derzeit vonstatten gebenden Friedensprozeß und bei der 
Verwirklichung der Grundsatzerklärung eine aktivere und 
umfassendere Rolle spielen; 

8. ersucht den Genetalsekretllr, die BemUbungen fort
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen 
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in der 
Region zu fiIrdern, und Sacbstandsberlchte aber den Fortgang 
dieser Angelegenheit vorzulegen. 

88. Plenarsitzung 
14. Dezember 1994 

49/63. Aufnahme der Republik PaIau In die Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
29. November 1994, die Republik PaIau in die Vereinten 
Nationen aufmnehmenlO9, 

... Al49rrD.. 

nach Behond1ung des Aufnabmeantrags der Republik 
PalaullO

, 

beschließt, die Republik PaIau als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

89. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/64. Z,.sammenarbelt zwischen den Verebdm NatioDen 
lIJld der OrganIsatiOD der afrIkanIsehen EInheit 

Die Generalversammlung, 

nach Behond1ung des Berichts des Generalsektetllrs vom 
7. Oktober 1994 aber die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Binheit11l 

, 

unter Hinweis auf das Altkommen vom 15. November 1965 
aber die zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der nfrikanischen Binheit in der aktuaIi
sierijm, am 9. Oktober 1990 von den GenetaIsekretlI der 
beiden Organisationen unterzeichneten Fassung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ilber die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afriktmischen Einheit, 
insbesondere die Resolutionen 43/12 vom 25. Oktober 1988, 
43/27 vom 18. November 1988, 44117 vom 1. November 
1989,45/13 vom 7. November 1990, 46/20 vom 26. Novem
ber 1991, 471148 vom 18. Dezember 1992 und 48/25 vom 
29. November 1993, 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihren Resolutio
nen 46/20, 471148 und 48/25 unter anderem dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen und den zustlIndigen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Nationen eindringlich 
nahegelegt bat, die Grilndnng einer nfrikanischen Wtrtschafts
gemeinschnft zu unterstiltzen, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen, Beschlilssen und 
Erklärungen, die der Ministerrat der Organisation der afrika
nischen Einheit auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Thnis 
abgehaltenen sechzigsten mdentllchen ThgungI1 und die Ver
sammlung der Staats- und Regierungschefs dieser Organisation 
auf ihrer vom 13. bis 15. Juni 1994 in Thnis abgebnltenen 
dreißigsten mdentllchen ThgunglJ. verabschiedet haben, 

in Anbetracht der wichtigen Erkillrung, die der Vertreter 
des amtierenden Vorsitzenden der Versammlung der Staats
und Regierungschefs der Organisation der nfrikanischen 
Einheit am 3. Oktober 1994 vor der Generalversamm1ung 
abgegeben hatlJ3

, 

eingedenk der Notwendigkeit einer fortgesetzten und 
engeren Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen und der Organisation der 
afriktmischen Einheit, insbesondere auf politischem, wirt-
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